
Rechtsschutzversicherungen. 
Mehr Schutz für Ärzte und Leistungs-
erbringende im Medizinalbereich.

―	Weil so viel Recht 
	 so wenig braucht.



―	Im Beruf. 

Als Leistungserbringende im 

Medizinalbereich sind Sie einer 

Vielzahl von Gefahren ausge-

setzt. Nicht alle sind durch Ihre 

Berufshaftpflichtversicherung 

abgedeckt. 

Eine ideale Ergänzung dazu 

bietet Ihnen deshalb die Berufs-

Rechtsschutzversicherung der 

Winterthur-ARAG.

Zum Beispiel im Strafrecht, 

etwa bei Anklage wegen 

fahrlässiger Körperverletzung, 

Behandlungsfehler usw. Oder 

bei Auseinandersetzungen mit 

Patienten und Krankenkassen: 

Die Garantiesumme bei Über-

arztung beläuft sich auf 

CHF 100 000.– pro Fall.

Bei frei praktizierenden Leis-

tungserbringenden bezieht 

sich die Deckung im Arbeits-

recht auf Sie als Arbeitgeber.



―	Im Privatleben.

Die Privat-Rechtsschutzversiche-

rung der Winterthur-ARAG setzt 

Ihre Schadenersatzansprüche 

gegenüber Dritten durch und 

vertritt Sie bei Streitigkeiten aus 

Kauf-, Miet- und Pachtverträgen.

Auch bei Auseinandersetzungen 

im Angestelltenverhältnis (Kün-

digung, Lohnfortzahlung usw.) 

setzen wir Ihr Recht durch.

Der Privat-Rechtsschutz erstreckt 

sich auf alle mit Ihnen in Familien- 

oder Hausgemeinschaft lebenden 

Personen. Die Garantiesumme im 

Privatbereich beträgt generell 

CHF 250 000.–.



―	Im Strassenverkehr.

Täglich sind Sie und Ihre Familie 

unterwegs und dementsprech-

end vielen Gefahren ausgesetzt. 

Bei Verkehrsunfällen ist oftmals 

die Verschuldensfrage schwierig 

zu klären.

Aber auch in klaren Fällen kann 

Ihnen die Verkehrs-Rechtsschutz-

versicherung der Winterthur-

ARAG gute Dienste leisten. 

Zum Beispiel bei Verfahren vor 

Strafgerichten wegen Nichtbe-

achtens von Verkehrsvorschriften, 

beim drohenden Entzug Ihres 

Führerausweises oder bei der 

Durchsetzung Ihrer Schaden-

ersatzansprüche gegenüber 

Dritten. Automatisch mitver-

sichert sind alle in Ihrer Familien- 

oder Hausgemeinschaft leben-

den Personen. 

Zusätzlich gewähren wir unein-

geschränkten Versicherungs-

schutz bei Grobfahrlässigkeit 

(ausgenommen bei Angetrun-

kenheit und Drogenkonsum).



―	Haben Sie bereits eine
	 Rechtsschutzversicherung?

Auch wenn Sie bereits eine 

Rechtsschutzversicherung bei 

der Winterthur-ARAG haben, 

können Sie von diesem Ange-

bot profitieren.

Diese Versicherungslösung ist 

umfassender und im Rahmen 

eines Kollektivvertrages wesent-

lich günstiger.

Sofern Sie bei einer anderen 

Gesellschaft eine Rechtsschutz-

versicherung abgeschlossen 

haben, besteht die Möglichkeit, 

diese auf den nächstmöglichen 

Termin aufzulösen.
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Winterthur-ARAG 

Rechtsschutz

―	Unsere Konditionen.

Im Rahmen eines Kollektivvertrages

Jahresprämie

CHF 	490.– 	 für selbständige Versicherungsnehmende

CHF 	175.– 	 für angestellte Versicherungsnehmende

CHF 	100.– 	 pro Person für beim Versicherungsneh-	

		  menden angestellte Leistungserbringende 	

		  (für den Berufs-Rechtsschutz).

Die umfassende Rechtsschutzversicherung für Leistungserbringende 

im Medizinalbereich.


